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Gemeinsame Bekanntmachung
des Samtgemeindewahlleiters der Samtgemeinde Börde Lamstedt und des

Gemeindewahlleiters der Gemeinden Armstorf, Hollnseth, Lamstedt, Mittelstenahe
und Stinstedt gemäß § 16 Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz

Kommunalwahlen am 13. September 2026
I. Zahl der zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter
Für die am 01. November 2026 beginnende Wahlperiode sind gemäß § 46 Abs. 1 des Niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zu wählen:
• bei der Samtgemeindewahl in der Samtgemeinde Börde Lamstedt

16 Ratsfrauen/Ratsherren
• bei den Gemeindewahlen in der Gemeinde

- Armstorf 9 Ratsfrauen/Ratsherren
- Hollnseth 9 Ratsfrauen/Ratsherren
- Lamstedt  15 Ratsfrauen/Ratsherren
- Mittelstenahe 9 Ratsfrauen/Ratsherren
- Stinstedt 9 Ratsfrauen/Ratsherren

II. Zahl und Abgrenzung der Wahlbereiche
Die Samtgemeinde Börde Lamstedt sowie die Gemeinden Armstorf, Hollnseth, Lamstedt, Mittel-
stenahe und Stinstedt bilden emäß § 7 Abs. 2 (NKWG) jeweils einen Wahlbereich.
III. Einreichung von Wahlvorschlägen
Wahlvorschläge für die Samtgemeindewahl und Gemeindewahl sind gemäß § 21 Abs. 2 NKWG
möglichst frühzeitig, spätestens jedoch bis Montag, 20. Juli 2026, 18.00 Uhr, bei der zuständigen
Wahlleitung (Schützenstraße 20, 21769 Lamstedt) einzureichen.
Wahlvorschläge können von einer Partei im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, von einer
Gruppe von Wahlberechtigten (Wählergruppe) oder von einer wahlberechtigten Einzelperson ein-
gereicht werden. Ein Wahlvorschlag gilt für das gesamte Wahlgebiet (§ 21 Abs. 3 NKWG). In den
Wahlvorschlag einer Partei darf nur aufgenommen werden, wer nicht Mitglied einer anderen Par-
tei ist. In einen Wahlvorschlag kann nur aufgenommen werden, wer seine Zustimmung schriftlich
erklärt hat.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe für die Samtgemeindewahl und Gemeinde-
wahl darf gem. § 21 Abs. 4 NKWG folgende Höchstzahlen der Bewerberinnen/Bewerber je Wahl-
vorschlag nicht überschreiten:
• bei der Samtgemeindewahl in der Samtgemeinde Börde Lamstedt21 Bewerberinnen/Bewerber
• bei den Gemeindewahlen in der Gemeinde

- Armstorf 14 Bewerberinnen/Bewerber
- Hollnseth 14 Bewerberinnen/Bewerber
- Lamstedt 20 Bewerberinnen/Bewerber
- Mittelstenahe 14 Bewerberinnen/Bewerber
- Stinstedt 14 Bewerberinnen/Bewerber

Die Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber muss aus dem Wahlvorschlag ersichtlich sein.
Der Wahlvorschlag einer Einzelperson (Einzelwahlvorschlag) darf den Namen nur einer wählba-
ren Bewerberin oder nur eines wählbaren Bewerbers (Einzelbewerberin oder Einzelbewerber)
enthalten. Der Wahlvorschlag muss von dem für das Wahlgebiet zuständigen Parteiorgan, von
drei Wahlberechtigten der Wählergruppe oder von der wahlberechtigten Einzelperson unter-
zeichnet sein.
Die Wahlvorschläge für die Samtgemeindewahl und Gemeindewahl müssen außerdem persönlich
und handschriftlich von folgender Mindestanzahl der Wahlberechtigten des jeweiligen Wahlbe-
reiches unterzeichnet sein (§ 21 Abs. 9 NKWG):
• für die Samtgemeindewahl

20 Wahlberechtigte
• für die Gemeindewahlen in der Gemeinde

- Armstorf 10 Wahlberechtigte
- Hollnseth 10 Wahlberechtigte
- Lamstedt 20 Wahlberechtigte
- Mittelstenahe 10 Wahlberechtigte
- Stinstedt 10 Wahlberechtigte

Für diese Unterstützungsunterschriften muss die Wahlberechtigung zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein und sie muss bei der Einreichung des Wahlvorschlags nachgewiesen wer-
den. Eine wahlberechtigte Person darf für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Die
Unterstützungsunterschriften für Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen dürfen erst
gesammelt werden, wenn die Bewerberinnen und Bewerber von den wahlberechtigten Mitglie-
dern oder Delegierten der Partei oder Wählergruppe bestimmt worden sind. Die Originalunter-
schriften der Wahlberechtigten müssen auf amtlichen Formblättern erbracht werden, die auf An-
forderung vom zuständigen Wahlleiter kostenfrei ausgegeben werden. Parteien und Wählergrup-
pen haben bei der Anforderung formlos zu bestätigen, dass die Bewerberinnen und Bewerber nach
§ 24 Abs. 1 oder Abs. 2 NKWG bestimmt worden sind.
Von diesen Unterstützungsunterschriften sind nur die in § 21 Abs. 10 NKWG und die durch Be-
kanntmachung des Niedersächsischen Landeswahlleiters vom 23. Juli 2025 (Nds. MBl. Nr. 372)
genannten Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber befreit. Folgende Parteien und Wähler-
gruppen brauchen danach keine Unterstützungsunterschriften vorzulegen:
• Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU),
• Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD),
• Alternative für Deutschland – Niedersachsen (AfD Niedersachsen),
• BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE),
• Die Linke (Die Linke).
für die Samtgemeindewahl zusätzlich
• Bürgerliste Börde Lamstedt (BL Börde Lamstedt)
• Wählergemeinschaft Wir für die Börde Lamstedt (WG „Wir für die Börde“)
und außerdem für die Gemeindewahlen in
• Armstorf: Wählergemeinschaft Armstorf (WG Armstorf)
• Hollnseth: Wählergemeinschaft Hollnseth (WG Hollnseth)
• Lamstedt: Bürgerliste Lamstedt (BL Lamstedt)

Wählergemeinschaft „Wir für Lamstedt“, WG „Wir für Lamstedt“
Einzelwahlvorschlag Warnke

• Mittelstenahe: Wählergemeinschaft Mittelstenahe (WG Mittelstenahe)
• Stinstedt: Bürgerliste Stinstedt (BL Stinstedt)

Wählergemeinschaft Neubachenbruch (WG Neubachenbruch)
V. Wahlanzeige
Parteien, die an den Kommunalwahlen teilnehmen wollen, aber oben nicht aufgeführt sind, wer-
den hiermit aufgefordert, eine Wahlanzeige (§ 22 Abs. 1 NKWG) bis zum 15. Juni 2026 an den Nie-
dersächsischen Landeswahlleiter, Schiffgraben 12, 30159 Hannover, zu senden. Der Wahlanzeige
sind die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie der Nachweis über
einen satzungsgemäß bestellten Landesvorstand beizufügen. Ist ein Landesvorstand nicht be-
stellt, so ist ein Nachweis über den satzungsgemäß bestellten Bundesvorstand beizufügen.
Auf die Vorschriften über Inhalt und Form der Wahlvorschläge, der beizufügenden Unterlagen
und der Wahlanzeige (§§ 21 bis 26 NKWG, §§ 31 bis 35 Niedersächsische Kommunalwahlord-
nung) wird besonders hingewiesen.
Für weitere Auskünfte zu den Kommunalwahlen am 13. September 2026 steht das gemeinsame
Wahlbüro im Rathaus, Schützenstraße 20, 21769 Lamstedt, Tel.: 04773/899-0 oder per E-Mail:
Wahlen@boerde-lamstedt.de gerne zur Verfügung.
Lamstedt, 21. März 2026 Frank Springer

Samtgemeindewahlleiter
und Gemeindewahlleiter

Genehmigungsantrag auf wasserrechtliche Planfeststellung
zur Erweiterung und Abbauvertiefung im Nassabbauverfahren
des bestehenden Sandabbaus in der Gemarkung Nordahn,
Flur 17, Flurstücke 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23,
24, 24/1, 24/2, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 66/2
Antragsteller: Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH,

Auf der Halloh 1, 21684 Stade
Die Firma Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH, Stade, hat ei-
nen Genehmigungsantrag auf wasserrechtliche Planfeststellung
gem. § 68 WHG (Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009
(BGBl. I S. 2585) in der zurzeit gültigen Fassung), §§ 107 bis 110
NWG (Niedersächsisches Wassergesetz vom 19. Februar 2010
(Nds. GVBl. S. 64) in der zurzeit gültigen Fassung) zur Erweiterung
und Abbauvertiefung im Nassabbauverfahren des bestehenden
Sandabbaus in der Gemarkung Nordahn, Flur 17, Flurstücke 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 24/1, 24/2, 25, 26, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 66/2 gestellt.
Aus diesem Grund wird durch den Landkreis Cuxhaven ein wasser-
rechtliches Planfeststellungsverfahren nach dem Wasserhaushalts-
gesetz und dem Niedersächsischen Wassergesetz durchgeführt.
Der entsprechende Antrag sowie die dazugehörigen Unterlagen
(Zeichnungen, Erläuterungen) liegen in der Zeit

vom 23.03.2026 bis einschließlich 24.04.2026
bei den folgenden Behörden während der angegebenen Dienst-
stunden zur allgemeinen Einsicht aus:
• Samtgemeinde Börde Lamstedt, Schützenstraße 20, 21769

Lamstedt, Zimmer 7, Montag bis Donnerstag 8.00-12.00 Uhr
und 14.00-18.00 Uhr

• sowie beim Landkreis Cuxhaven, Vincent-Lübeck-Straße 2,
27474 Cuxhaven, Raum 407, montags bis freitags von 08:00-
12:00 Uhr sowie montags bis donnerstags von 13:30-15:30 Uhr

• im Internetportal der Samtgemeinde Börde Lamstedt und des
Landkreises Cuxhaven unter folgendem Link: https://cloud.
landkreis-cuxhaven.de/index.php/s/4zkfEzMKyx3dJDa

Jede/Jeder, dessen/deren Belange durch das Vorhaben berührt
werden, kann bis zu zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist,
also bis einschließlich 08.05.2026, schriftlich oder zur Niederschrift
Einwendungen erheben bei der o. g. Gemeinde oder beim Landkreis
Cuxhaven, Vincent-Lübeck-Str. 2, 27474 Cuxhaven.
Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen
Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungs-
gerichtsordnung gegen die Entscheidung nach § 74 VwVfG
(Verwaltungsverfahrensgesetz vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102)
in der zzt. geltenden Fassung) einzulegen, können innerhalb der Frist
Stellungnahmen zu dem Plan abgeben. Nach Ablauf der Ein-
wendungsfrist sind gem. § 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG alle Einwendungen
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen.
In einem nach Ablauf der Einwendungsfrist stattfindenden Erörte-
rungstermin, der noch gesondert bekannt gemacht wird, werden die
gegen den Antrag erhobenen Einwendungen und die Stellungnah-
men der Behörden zu dem Antrag mit dem Träger des Vorhabens,
den Behörden, den Betroffenen sowie den Personen, die Einwen-
dungen erhoben haben, erörtert. Eine mündliche Verhandlung ist
nicht erforderlich, wenn kein Beteiligter innerhalb der vorgenannten
Frist Einwendungen gegen die vorgesehene Maßnahme erhoben
hat.
Gemäß der § 68WHG, den §§ 91 und 92 NWG und § 73 Abs. 5 Nr. 2-4
VwVfG wird darauf hingewiesen,
1. dass etwaige Einwendungen oder Stellungnahmen von

Vereinigungen nach § 73 Absatz 4 Satz 5 VwVfG bei den in der
Bekanntmachung zu bezeichnenden Stellen innerhalb der
Einwendungsfrist vorzubringen sind;

2. dass bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin
auch ohne ihn verhandelt werden kann;

3. dass
a) die Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder die

Vereinigungen, die Stellungnahmen abgegeben haben,
von dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekannt-
machung benachrichtigt werden können,

b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann,

wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen
vorzunehmen sind.

Soweit nicht ortsansässige Grundstückseigentümer durch das geplante
Vorhaben betroffen werden, werden die schuldrechtlich oder sachen-
rechtlich Befugten (Mieter, Pächter, Entleiher, rechtmäßige Besitzer
usw.) gebeten, die Eigentümer der Grundstücke von der geplanten
Maßnahme zu unterrichten.
Durch die Einsichtnahme in die Antragsunterlagen entstehende
Kosten können nicht erstattet werden.
Lamstedt, 21. März 2026 Samtgemeinde Börde Lamstedt

Der Samtgemeindebürgermeister
Frank Springer

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gemeinsame Bekanntmachung
der Samtgemeindewahlleiter/innen der Samtgemeinden

Börde Lamstedt, Hemmoor und Land Hadeln und der
Gemeindewahlleiter/innen der jeweiligen

Mitgliedsgemeinden
Bildung von Wahlausschüssen für die am

13. September 2026 stattfindenden Kommunalwahlen
Gemäß § 10 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalwahlgeset-
zes (NKWG) in Verbindung mit § 8 der Niedersächsischen Kom-
munalwahlordnung (NKWO) sind folgende Wahlausschüsse zu
bilden:
- für die Direktwahl der Samtgemeindebürgermeisterin/des

Samtgemeindebürgermeisters und die Samtgemeindewahlen
jeweils ein Samtgemeindewahlausschuss sowie

- für die Gemeindewahlen in den Mitgliedsgemeinden jeweils
ein Gemeindewahlausschuss.

Der Wahlausschuss besteht aus der Wahlleiterin/dem Wahlleiter
als Vorsitzende/Vorsitzender und 6 Beisitzerinnen/Beisitzern (§
10 NKWG). Die 6 Beisitzerinnen/Beisitzer werden auf Vorschlag
der im Wahlgebiet vertretenen Parteien und Wählergruppen aus
den Wahlberechtigten berufen. Die vorschlagsberechtigten Par-
teien und Wählergruppen werden hiermit aufgefordert, bis spä-
testens 17.04.2026 Wahlberechtigte für die Berufung als Beisit-
zerin/Beisitzer und stellvertretende Beisitzerin/Beisitzer der
Wahlausschüsse vorzuschlagen.
Die Vorschläge sind bis zum genannten Zeitpunkt schriftlich
einzureichen:
- für den Samtgemeindewahlausschuss an die Samtgemeinde-

wahlleiter/in,
- für die Gemeindewahlausschüsse an die Gemeindewahlleiter/

in der jeweiligen Gemeinde
Gemeinsame Postanschrift für alle Wahlleitungen:
- Samtgemeinde Börde Lamstedt und Mitgliedsgemeinden:

Schützenstraße 20, 21769 Lamstedt
- Samtgemeinde Hemmoor und Mitgliedsgemeinden: Rathaus-

platz 5, 21745 Hemmoor
- Samtgemeinde Land Hadeln und Mitgliedsgemeinden: Markt-

straße 21, 21762 Otterndorf
Es wird darum gebeten, vor der Benennung als Beisitzer/in im
Wahlausschuss das Einverständnis der vorgeschlagenen Perso-
nen einzuholen. Neben dem Vor- und Zunamen sind der Beruf
und die Anschrift mitzuteilen.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 13 Abs. 2 NKWG
Wahlbewerberinnen, Wahlbewerber und Vertrauenspersonen
für Wahlvorschläge ein Wahlehrenamt nicht innehaben können.
Die Übernahme eines Wahlehrenamtes darf aus wichtigem
Grund abgelehnt werden (§ 13 Abs. 3 NKWG). Insbesondere dür-
fen die Berufungen zu einem Wahlehrenamt ablehnen:
1. die Mitglieder des Bundestages und der Bundesregierung so-

wie des Landtages und der Landesregierung,
2. die im öffentlichen Dienst Beschäftigten, die amtlich mit der

Vorbereitung und Durchführung der Wahl oder mit der Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit betraut
sind,

3. Wahlberechtigte, die das 67. Lebensjahr vollendet haben,
4. Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass ihnen die Fürsor-

ge für ihre Familie die Ausübung des Amtes in besonderer Wei-
se erschwert,

5. Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie aus dringen-
dem beruflichem Grund oder durch Krankheit oder Gebrechen
verhindert sind, das Amt ordnungsgemäß auszuüben,

6. Wahlberechtigte, die sich am Wahltag aus zwingenden Grün-
den außerhalb ihres Wohnortes aufhalten.

21. März 2026
Die Samtgemeindewahlleiter/innen

Die Gemeindewahlleiter/innen

Bekanntmachung zum verkaufsoffenen
Sonntag am 29. März 2026 in der Stadt

Hemmoor, Ortsteil Warstade
Die Samtgemeinde Hemmoor erlässt aufgrund des § 5 Ab-
satz 1 des Niedersächsischen Gesetzes über Ladenöffnungs-
und Verkaufszeiten (NLöffVZG) in der zurzeit geltenden
Fassung folgende Allgemeinverfügung:
Sämtliche Verkaufsstellen nach § 2 Abs. 1 NLöffVZG dür-
fen im Bereich des Ortsteils Warstade der Stadt Hemmoor
am Sonntag, 29. März 2026 in der Zeit von 12:00 bis 17:00
Uhr geöffnet werden.
Begründung:
Durch fernmündliche Anträge wurde die Zulassung der Öff-
nung der Verkaufsstellen in der Zeit von 12:00 Uhr bis 17:00
Uhr zur Durchführung eines verkaufsoffenen Sonntags im
Zuge der Veranstaltung „Frühjahrsmarkt 2026“ in Hem-
moor, beantragt. Der genannte Markt ist eine nach § 69
GewO durch den Landkreis Cuxhaven festgesetzte Veran-
staltung. Nach § 5 Abs. 1 NLöffVZG kann die zuständige
Behörde auf Antrag zulassen, dass die Verkaufsstellen in
der Gemeinde oder in Ortsbereichen abweichend von § 4
Abs. 1 hinaus an Sonntagen geöffnet werden dürfen, wenn
dafür ein besonderer Anlass vorliegt, ein öffentliches Inter-
esse an der Belebung der Gemeinde oder eines Ortsbereiches
oder an den überörtlichen Sichtbarkeit der Gemeinde be-
steht, welches das Interesse am Schutz des Sonntags über-
wiegt oder ein sonstiger rechtfertigender Sachgrund vor-
liegt.
Durch den „Frühjahrsmarkt 2026“ in Hemmoor ist im Orts-
teil Warstade ein solcher Anlass nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
i. V. m. dem „öffentlichen Interesse“ nach Nr. 2 des
NLöffVZG gegeben, welcher die Öffnung der Verkaufsstelle
rechtfertigt. Der Frühjahrsmarkt in Hemmoor wird mit 23
Marktteilnehmer beschickt, welche die ca. 5200 m² große
Fläche des Rathausplatzes, nutzen. Von Großfahrgeschäften
wie einem Autoscooter, mehreren Kinderkarussells, bis hin
zu verschiedene Gastronomiebetriebe, welche Speisen und
Getränke verkaufen, bietet der Markt eine Anlaufstelle für
3.000 Besucher mit verschiedenen Interessen. Basierend auf
früheren Veranstaltungen und Besucherzahlen aus den letz-
ten Jahren wird erwartet, dass bis zu 10% der Marktbesu-
cher die Öffnung der Verkaufsstellen am Sonntag wahrneh-
men und diese besuchen. Die geöffneten Verkaufsstellen be-
finden sich im direkten räumlichen Umfeld der anlassge-
benden Veranstaltung auf dem Rathausplatz, in einem Um-
kreis von bis zu 500 Meter.
Im Zuge des Anhörungsverfahrens sind betroffene Stellen
vorab beteiligt worden. Die übrigen sonstigen gesetzlichen
Vorschriften nach dem NLöffVZG sind ebenfalls erfüllt.
Auf die Einhaltung der Arbeitsschutzregelungen nach § 7
NLöffVZG sowie die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes,
der geltenden Tarifverträge, des Mutterschutzgesetzes und
des Jugendarbeitsschutzgesetzes wird hingewiesen.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Stade, Am
Sande 4 a, 21682 Stade, schriftlich oder zur Niederschrift
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden.
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektroni-
schen Dokuments erfolgen. Auf § 55 a Abs. 4 Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) wird entsprechend verwiesen.
Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG) am Tag der öffentlichen
Bekanntmachung als bekanntgegeben.
Hemmoor, 21. März 2026

Jan Tiedemann
Samtgemeindebürgermeister
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